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wie auch am Ende des „Pater noster“ ebenfalls die Patene nd
die Hand küſſen. Daraus erhellt, daß man jene „Oscula“ zu  2laſſen hat, wenn etwas zu thun iſt, was ſich ſpeciell auf das ller⸗
heiligſte bezieht, nicht aber jene, die eigentlich Ritus der feier  —  —
lichen Meſſe gehören. Die „Oscula“. die bei einem eler  2  2
liche Amte COrall Sanetissimo Sacramento exposito eib
ſollen, ind alſo jedesmal und NUr die „Osculas des
Löffels und des Rauchfaßes, und der Hand des ele⸗
ranten bei Darreichung und Zurücknahme dieſer
zwei Eg Dieſe „Oscula“ nennt Gardellini „actus
Mere reverentiales“. die vor dem ausgeſetzten hochwürdigſten Ute
nicht ſtattfinden dürfen; die übrigen „Oscula nenn „ACtus
mixti“, die, da ſie zum tu ehören, auch vor dem ausgeſetzten
Allerheiligſten nicht unterbleiben ollen.

inz Caſ

—

lan u Carmelit

XVI (Depoſitum in einer Verlaſſenſchaft.) Es ird
uns folgender Fall vorgelegt: In einem Herrſchaftshauſe ſtirbt
lötzlich ein langjähriger Diener, der ur ſeine Treue nach außen
und innen einen Ruf ſich erworben und dadurch allgemeines
Utrauen gefunden 0 Unter ſeinem nde ſich ern Ange⸗
obrdnete 4⁰ von Wer  achen Gold und Silbermünzen, Papier  2
geld,‚ Sparcaſſebücher, Sparbüchſen, Obligationen und kein
Teſtament, keine Aufſchreibung. El nach dem ode ommt
Verwalter eine Frauensperſon und verlangt ihr Depoſitum, nämlich
eine Schatulle, welche ſie wie deren Inhalt auf das Umſtändlichſte
beſchreibt, ferner zehn tück Dukaten und Goldobligationen;
Schriftliche fann ſie jedoch nich vorweiſen. Der Verwalter 9
ihr zwar nichts aus, gibt ihr aber die Verſicherung, bei der Ab
andlung werde Üles vorkommen, nd läßt ſich bewegen, die ver-
angten Utaten un die atu  E 3u legen. Auf Betreiben der
Brüder des Verſtorbenen wird am 1  en Tage zu Protokoll
genommen. Die Gelder nimmt der Dtar zu ſich, die Erben ?eu:  2
kennen die Schatulle als Eigenthum jener Perſon, die Sparcaſſe
bücher und Sparbüchſen übernimmt vom btar In Gegenwart der
rben der Verwalter zur Vertheilung an die betreffenden Perſonen.
Alles läuft ruhig ab ach und nach Immen vertrauenswürdige
Perſonen, die ich als Eigenthümer verſchiedener erthfachen prä⸗
entiren; nur zwei Sparcaſſebüche leiben unbehoben.

Nun wendet ſich der Verwalter an einen Beichtvater mit der rage
ob er recht gehandelt habe, daß die Dukaten m die

Schatulle gab
wa

gen ſoll?
it denSSparkaſſebücheln anfan  2  „
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ad Erachten wir uns —olgenden zwei Annahmen be.rechtigt

daß die Erben mit Zuerkennun der Schatulle zugleich dasEigenthumsrecht jener FrauensperOn auf den damaligen Inhaltderſelben wiſſentlich, wenn auch vielleicht nur ſtillſchweigend, anerann haben. Denn bei der Protokollaufnahme ird doch der In⸗qhalt der Schatulle in Augenſchein genommen worden ͤ3,ein, maeS ſich um Ausſcheidung derſelben Qaus dem Nachlaſſe handeltedaß jene Perſon dem Verwalter überhaupt als eine gewiſſen⸗eékannt war oder daß V Specéie wie bezüglich der Schatulleund deren V  nhalt, auch bezüglich der zehn Dukate einen hinreichenden Anhaltspunkt für das Eigenthumsrecht 1ener Perſonenhatte entweder durch Angabe von Merkmalen Jahreszahl derPrägung) oder dadurch, daß Münzen dieſer Gattung und ingleicher Anzahl n irgend einer Weiſe, etwa In un Papier einge⸗wickelt, von den übrigen Gegenſtänden des Nachaſſes abgeſondertvorgefunden 0  E (ygl 88 370 und 371) 1e8 ange⸗nommen, erlauben wir uns folgern, daß die Erben die Duaten, auch wenn ſie ſich bei der Protokollaufnahme außerhalb derSchatulle befunden hätten, Alls der Verwalter ſie von ſeinem Vor⸗
den Perſon eben
gehen und deſſen Anhaltspunkt Unterrichtet ätte, der ſich melden

ſo bereitwillig zuerkannt hätten, als ſie CS thatenim Glauben, daß ſich dieſelben ſchon früher Iu der Schatulle befunden haben ud geſetzt auch, ſie hätten ſich geweigert, Aredoch dieſe Weigerung Ni hinreichend begründet geweſEen Uebrigensſei dem wie immer, ſie haben durch Vorgehen des Verwalters einenSchaden genommen und dieſer hat auch einen ſolchen nicht beabſichtigt.Somit ieg eine Sünde gegen die Gerechtigkeit nicht or, wohlaber eine dissimulatio 8S6EU 0Ccultatio veritatis. inſoferne EL dieErben von ſeinem Vorgehen nicht unterrichtete. Involvirt nun dieſeVerheimlichung eine Sünde? Ve lachdem hiezu eine justa Cans.
vorhanden war oder nicht Das xſtere dürfte aungenommen werden,alls der Verwalter (entgegen unſmüſſen laubte, die Tben würden

ELeLr Folgerung) befürchten zuOn Veranlaſſung nehmen, das
Eigenthumsrecht jener Perſon auf die Ducaten beſtreiten unddieſe würde, auch desſelben nich verluſtig, doch manchenandern Unannehmlichkeiten ausgeſe werden. Gegenüber der Frage⸗ſtellung bemerken wir noch ausdrücklich: Wenn der Verwalter 9Ehat, hat E nicht dadurch gefehlt, daß die Dukaten In
die Schatulle egte, ondern dadurch, daß bei der Protokollaͤuf⸗nahme nichts davon erwähnte, und zwar Uuur venialiter.

20 m ſich beſten, die unbehobenen Sparcaſſebüchel dem Geri
veranlaſſen ird chtscommiſſär zu übergeben, welcher das Weitere



647
NB. In der Schilderung des Falles vermiſſen wir den Ver

lauf und Ausgang, welchen die Angelegenheit bezüglich der old
obligationen gefunden hat01

RB. u der Schilderung des Falles vermiſſen wir den Ver⸗

lauf und Ausgang, welchen die Angelegenheit bezüglich der 6 Gold⸗

obligationen gefunden hat.

ö Salzburg

——

Profeſſor Dr. Auer.

XVII. (Receptans.) Wie ſind im Beichtſtuhle Perſonen zu be⸗

handeln, die ſich anklagen, ſie hätten Kindern Getreide u. dgl.

Sachen abgekauft, welche dieſelben ihren Eltern entwendet haben?

Die Kinder ſind gegen die Eltern zur Reſtitution nicht verpflichtet.

Sind dies aber jene Perſonen den Eltern gegenüber? Und wenn ja,

iſt die Erfüllung der Reſtitutionspflicht doch moraliſch möglich?

Jene Perſonen, welche Kindern Sachen abkaufen, welche die⸗

ſelben ihren Eltern entwendet haben, ſind allerdings den Eltern

gegenüber reſtitutionspflichtig als possessores malae fidei, bezw.

receptantes. Das Bedenken, welches bezüglich der Ausführung an⸗

gedeutet wird, wird ſich wohl auf die Diffamation beziehen, welcher

ſich jene Perſonen bei den Eltern der diebiſchen Kinder ausſetzen.

Dazu ſei bemerkt, daß der Reſtitutionspflichtige nicht nothwendig

dem Beſchädigten bekannt werden muß, es kann die Reſtitutionspflicht

auch occulte erfüllt werden. Für das Beſte hielten wir es, wenn

ſie vermittelſt der Kinder geſchähe, umſomehr wenn dieſe vermocht

werden könnten, ihrerſeits die erhaltene Summe an jene Perſonen

zurückzuerſtatten; ſo würde allenthalben der status quo anteé her⸗

geſtellt und den Kindern die Sündhaftigkeit ihres Handelns zum Be⸗

wußtſein gebracht und für die Zukunft die Hoffnung, Hehler ihrer

Diebſtähle zu finden, wenigſtens gemindert. Kommen jene ihrer Re⸗

ſtitutionspflicht nicht nach, ſo devolvirt dieſelbe auf die Diebe. Da

jedoch dieſe zu den Beſtohlenen im Kindsverhältniſſe ſtehen, ſo können

ſie davon entſchuldigt erachtet werden, wenn (abgeſehen von impo-

tentia) vernünftiger Weiſe eine condonatio präſumirt werden kann;

ſchlechthin darf nicht geſagt werden, Kinder ſeien gegenüber ihren

Eltern nicht reſtitutiorrspflichtig.

— —

XVIII. (Eine Steuerdefraudation.) In einem Hauſe

wird im Geheimen unbeſteuerter Wein ausgeſchänkt. Uebrigens wird

verſichert, es geſchehe kein Unfug (was ſchwer zu glauben iſt, da

ſolche Häuſer die größte Gelegenheit zu Verſchwendung und Unzucht

bieten), der Wein werde nur an Bedürftige ausgeſchänkt und der

Verſchleißer ſelbſt könne ſonſt nicht leicht leben. Kann dieſe Perſon ab⸗

ſolvirt werden? Wie verhält es ſich mit der Nichtbeſteuerung und

dem Darbieten der Gelegenheit? Wie iſt der Herr und wie iſt die

Frau eines ſolchen geheimen Wirthshauſes zu behandeln?

Bezüglich des Verſchleißes von Wein, wofür keine Steuer ent⸗

richtet wird, wird es darauf ankommen, ob die Pönitenten die Be⸗Salzburg Profeſſor Dr
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